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 Veröffentlicht am 11.12.1996

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §224 Abs1;

BAO §232 Abs1;

BAO §248;

BAO §7 Abs1;

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Rechtssatz

Entsprechend dem Sicherungscharakter eines Sicherstellungsauftrages kann ein solcher gemäß § 232 Abs 1 BAO

erlassen werden, selbst bevor die Abgabenschuld dem Ausmaß nach feststeht. Darauf, ob über eine gemäß § 248 BAO

eingebrachte Berufung gegen den Bescheid über den Abgabenanspruch bereits entschieden ist, kommt es daher nicht

an. Es ist auch nicht zu prüfen, ob der Abgabenp<ichtige zu Recht oder zu Unrecht zur Haftung für bestimmte Abgaben

herangezogen wurde. Dies ist einem allfälligen Beschwerdeverfahren gegen den Haftungsbescheid vorbehalten.

Entscheidend ist neben der nicht bestrittenen Gefährdung oder wesentlichen Erschwerung der Einbringung der

Abgabe nur, DAß der Abgabep<ichtige für Abgaben, die im Rahmen des Sicherstellungsauftrages sichergestellt werden

sollen, zur Haftung herangezogen wurde, weil (erst) durch die Heranziehung des potentiell Haftungsp<ichtigen die für

ihn aktuelle Abgabenschuld (als Gesamtschuld) entsteht (Hinweis Stoll, BAO-Kommentar, S 2402).
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